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Stellungnahme zu dem Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des L.andesmedlongesetzes 
Nordrheln-Westfalen und des Telemedienzuständlgkeitsgesetzes - 14. Rundfunkänderungs· 
gesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

als wichligste Infrastruktur zur Verbreitung von Rundfunk an die TV·Haushalle in NRW ist Unity· 
media KebelBW von vielen Bestimmungen des landesmedierlgesetzes betroffen. Gemeinsam 
erreicht unser Netz In Baden-Württemberg. Hessen und Nordrhein-Weslfa len 12.6 Mill ionen 
Haushalte. die mit Breitt>andkabeldiensten versorgt werden können: davon alleine 6.6 Millionen 
Haushalte in Nordrhein-Westfalen. Unitymedia KabelBW versorgt rund 6.7 Mio. TV-Kunden und 
uber 2.5 Mio. Internet· und Telefonie·KUnden. 

Wir danken für die Gelegenheit. anlässlich der parlamentarischen Anhörung zum Entwurf für ein 
Gesetz zur Änderung des landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen und des Telemedienzu
ständigkeltsgesetzes (14. Rundfunkändenmgsgesetz) Stellung zu nehmen. Dabei möchterl wir 
auf die l\achfolgenden. für uns besonders wichtigen Punkte eingehen und anregen. diese auch 
im Rahmen der mündlichen Anhörung Olm 8. Mai 2014 zu thematisieren. Gerne stehen wir hierzu 
auch selbst persönlich zur Teilnahme an der mündlichfm Anhörung berei t 

Der für uns zentrale Punkt in der Gesetzesnovelle ist die Abschaltung der analogen Belegung 
des Kabels. Schon heute ist unser Kebelnetz umfassend für eine digitale Signalübel"tragung auf
gerustet und ein umfassendes digitales Programmbouquei bietet den Verbrauchern eine umfang
reiche Programmvielfalt in höchster Oualität und den Programmbetreibem einen günstigen und 
hochwertigen Vertriebsweg. Gleichzeitig werden aber immer noch auch 34 Sender analog ver· 
breitet. 

Durch ein immer atttaktiveres Q;gitalangebot. eine Zunahme moderner TV-Geräte und die Auf
gabe der Grundverschlüsse!ung nimmt die sog. "Oigltalisierungsquote". d.h. die Zahl der Haus
halte. die das digitale TV-Signal im Kebelnutzen. zu. In den letzten Jahren ist sie im SChnitt jähr. 
lieh um ca. 6 Prozentpunkte gestiegen und lag 2013 in unserem Netz in NRW bei nahezu 
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Stellungnahme zu dem Entwurf für ein Gesetz zur Änderung du Landesmediengesetzes 
Nordrhein..Westfalen und des Telemedienzuständigkeil sgesetzes - 14. Rundfunkänderungs_ 
gesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ats wiehllgste Infrastruktur zur Verbfellung von Rundfunk an die TV-Haushalte in NRW isl Unily
media KabelBW von vielen Bestimmungen des landesmediengesetzes betroffen. Gemeinsam 
erreicht unser Netz In Baden-W Orttemoerg , Hessen und Nordmeln-Weslfa len 12,6 Mill ionen 
Haushalle, die mit Breitbandkabeldiensten versorgt werden können: davon alieine 6,6 Mill ionen 
Haushalte in Nordrhein -Weslfalen. Unitymedia KabelBW versorgt rund 6 ,7 Mio. TV-Kunden und 
über 2.5 Mio. Internet - uod Telefonie-Kunden. 

Wir danken fOr die Gelegenheit. anlässlich der parlamentari schen AnMrung zum Entwurf für ein 
Gesetz zur Änderung des landesmedlengeset l.es Nordrhein-Westfalen und des Telemedienzu
ständigkeltsgesetzes (14, RundfunkändefUngsgesetz) Stellung zu nehmen. Dabei möchten wir 
auf die nachfolgenden, für uns besonders wichbgen Punkte eingehen und anregen, diese auch 
im Rahmen der miindtichen Anhörung am 8. Mai 201 4 zu lhemati5leren. Gerne stehen wir hierzu 
auch selbst persönlich ror Teilnahme an der mündlichen Anhörung berei t 

Der fOr uns zentrale Punkt In der Gesetzesnovelle Ist die Abschaltung der analogen Belegung 
des Kabels. Schon heute ist unser Kabelnetz umfassend für eine digitale SignalÜbertragung auf
gerustet und ein umfassendes digitales Programmbouquet bietet den Verorauchem eine umfang
reiche Programmvielfall in hOchsler Oualität und den Programmbetreibem einen günstigen und 
hochwertigen Vertriebsweg. Gleichzeitig werden aber immer noch auch 34 Sender analog ver_ 
breitet. 

Durch ein Immer attraktiveres Oigitalangebot. eine Zunahme moderner TV-Geräte und die Auf
gabe der Gruooversehliisselung nimmt die sog. _Oigltalisierungsquote-, d .h. die Zahl der Haus
halte, die das digitale TV-Signal im Kabel nutzen, zu. In den letzten Jahren isl sie Im SChnill jähr
lich um ca. 6 Prozentpunkte gestiegen und lag 2013 in unserem Netz in NRW bei nahezu 
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60 Prozent Im Umkehrsehluss heIßt dies aber auch: Mehr als 40% nutzlen im vergangenen Jahr 
noch das analoge TV-Signal im Kabel. 

Der jetzige Zustand der doppelten Verbreitung ist dauerhaft nicht effizient Sie belastet gleicher
maßen die Kapazität der Netze wie auch die Pr09l'i1mmveranstalter, für die die mehrfache Ver
breitung h6here Koslen bedeuteL tr.sofem sir.d sich alle Marktbelelligten in dem Ziel, auf Dauer 
eir.e umfassende Digltalißierung wie schor. bei Satellit und lerrestnschE!f Verbreih,mg zu errei
cher., eir.ig. 

Zer.lrale Aufgabe wird es dabei aber sein. auch die Fernsehzuschauer auf diesem Weg milzu
r.ehmer. und Sonder1aSIBr. für sie zu verhirldem. Wir sir.d überzeugt, dass dies r.ur durch eir. 
sdlriUweises Abschmelzen des analogoo Programmar.gebols zu erreicher. seir. WIrd , Eine solche 
stufenweißB Abschaltung hat zahtreiche Vorteile 

Verbraucher kör.r.er. selber enlscheider.. wann für sie eiM Umstellung sinnvoll ist. 
Verbraucher müsser. r. icht an einem Stichtag dllnn besonders teure Geräte kaufen. 
Verbrauchern stehl bei etwaigen Umslellur.gsproblemer. das analoge Programm weiler 
zur Verfiigung. 
Verbraucher werden durch das Abschmelzen .mitgenommen": Die einzeloon Stufen 
$Chaffer. immBl' wieder Aufmerksamkeit und die sich verringernde Zahl analoger Pro
gramme selzt Anre ize zum Umstieg. 
Eine stufenweise Abschaltung kann früher beginnen. 
Programmanbieter, die sich fü r elr.e fa ir. digitale Ausstrahlung entscheiden, sparen die 
deul1ich hÖheren Koster. fur die Analogvertx-eitung_ 
FreJWemenda Kapazitäten kör.r.en für eir. gr6ßeres HD-Angebol und weitere attraktive di
gi ta le Formale genutzt werden, die wiederum Anreize für den Umstieg setzer., 
Auf diase Welse wird ein r.a lOrlicher Anstieg der Digilalisierungsquole erreich t bis zu dem 
Pur.kl , wo air. vollständiger AUSSlieg aus der Analogverbrellung keinen signifikanten Ein_ 
nuss av!' die Zuschauer mehr haben wird. 

Hier zu einem enlsprechenden Vorgehen zu kommen, ißt zentral , um so die deutsche Fernseh
landschaf1 Ir. eir.e attraktive digitale Zukunft zu fOhren, die auch weiterhir. die Nulzer mit ihren 
sich er.gesichts non-linearer Or.-Demand-Angebole wandelnden Nulzungsgewohr.hei ler. erreich!. 
Nur so besteht letztlich ei r.e Char.ce. dass das klassische, regulierte TV gegenüber den globalen 
agierenden Kookurrenzangebolen der sog. _Over-the-top- (OTT-)Dienste aus dem Ir.temat be
stehen kann_ 

Wir begrOßen deswegen ausdrücklich, dass die Landesregierung die Möglichkeit der schrittwei
ser. Analogabschaltung in § 27 der Gesetzesnovelle aufgenommen hai. Leider wurde das hierfOr 
erforder1 iche Verfahren In der jetzt vorliegenden Gesetzesfassung $0 umstär.dlith ausgestaltet. 
dass dieses in der Praxis schlicht nicht umsetzbar sein wird und das gemeinsame Ziel damit nichl 
erreicht werder. kaoo. Wahrend es r.chtig ist, dass ein solcher Umstieg der Begleitung und Auf_ 
sicht durch die Landesmedienansw lt für die Abwägung und den Ausgleich der beteiligter. Indivi
dualinteressen ufld die Vie lfaltssicherung bedarf. Ist das ebenfalls vorgesehene explizite Zuslim
mungserfordemis jedes einzelnen Programmanbielers nicht praktikabel. Damil erhält jeder ei r.-
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zeine Sende.- ein fak1isches Velorecht. so dass ef allein aus seinem Individuellen Elnzelinleresse 
den Im Gesarnlinle.-esse stehenden Umstieg verhindern kann. Es kann eben keine Abwägllng 
durch die UM erfolgen, vielmehr en tstehen wirtscha ftliche Erpressungspotenziale, die in eine 
Blockade des Gesamlprojekls führen werden. So droht die Gefahr. dass NRW bei der Oigital isie
rung zum SChlusslicht unter den Bundesländern wird. 

Konkret schlagen wir deswegen folgende Änderung In § 27 l MG-E vor: 

Olgltalis ierung- § 27 Abs. 3 LMG-E 

§ 27 Abs. 3 LMG-E 

(3) _Der Kabe lanlagenbelreiber kann im 
Rahmen des § 18 Absatz 9 fü r analoge Über
tragung genutzte Kanäle digitalisierlilrl. Die 
slufenweise Digitalisierung in den durch § 18 
Absatz 2 bis 8 bestimmten Bereichen bedarf 
der Einwill igung der LIM. Hierzu legt der Ka
betanlagenbelreiber ein Konzept \/Or , das von 
der UM für verbindlich erklärt werden kann. 
Die UM erteilt die Einwil ligung zum Digitali
sierungskonzept nur. wenn in allen Stadien 
der Digilalisierung Meinungsvielfali gewähr
le istet wird und die Programm- und Anbieter
viel fall gewahrt ist. Das Oigita lisierungskon
zept hat den Interessen der Veranstalter uno 
Anbl6t6r verg leichbarer T6!emedi6n sowie 
der Mediennutzerinnen und Medlennutzer 
Rechnung zu tragen. Es hat insbesondere 
konkrete Zeitpl.äne f{ir die Umstellung zu en t
halten und angemessene Ubergangsfri sten 
zugunsten der Veranstalter und Anbietor ver
gleichbarer Telemedien vorzusehen. Das 
Oigilalisierungskonzept bedarf der Zustim
mung der Veranstalter und Anbieter, deren 
Rundfunkprogramme und vergleichbare Te
lemedien Im Zeitpunkt der Entscheidung ana
log übertragen werden 

Vonochlag UMKBW 

(J) _Kein EinwilligungserfOfdernis besieh t 
fOr die Digitalislerung der vom Kabelanla
genbelreiber nach § 18 Abs. 9 genutzten 
analogen Kabalkanäle: 

ALTERNATIV: 

Streichung von Satz 7 in § 27 Abs. 3 l MG
E (.Das OigitaliSierungskonzept bedarf der 
Zustimmung der Veranstalter und Anbie
ter, deren Rundfunkprogramme und ver
gleichbare Telemedien im Zei tpunkt der 
Entscheidung analog übertragen werden-) 
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Im Rahmen unserer Siellungnahme zum Konsultationsentwurl hallen wir bereits daraufhin hin
gewiesen, dass die in § 27 Abs. 3 LMG vorgesehene Beschränkung der DigllallsierongsmOgl1ch-
keil auf den sog. Non-Must-Cany Bereich ISd § 18 Abs. g LMG NW das allgemein gewiinschte 
FortSchreiten des Digital isierungsprozesses in Deutschland erhebliCh hemmt. 

Die l andeSfegierung hat die Handlungsnotwendigkeit in diesem Bereich erlIannt und win de-shalb 
auch die Vorschriften zur Digitat,sierung dllf Kabelübertragung in § 27 Abs. 3 l MG überarbeilen. 
Die geplante Neuregelung stößt jedoch In mehrerlei Hinsicht auf erllebliche Bedenken und droht 
das allsaits akzeptierte Zie l einer mögl ichst reibungslosan und fairen Umstellung zu gefährden. 

Zunächst stellt sich grondsätzHch die Frage, ob die Neuregelung mit dem vorgesehenen Detailie
rungsgrad erforderlich is t. Posiliv ist zwar, dass der Gesetzeniwurf das .Ob- einer Digita lislerung 
gar nicht mehr in Frage stellt und außerh~ lb des Must-Carry-Bereichs eine Umstellung voraus
set<:ungslos zulässt. Gleichzeitig ist aber die Regelung für den Must-Carry-Berelch in der vorge
sehenen Form niCht praktikabel und bevonugl zudem einseitig den öffentlich-rechtlichen Rund
funk gegenüber privaten Anbietem_ So wird das Gleichgewicht im dualen Rundfunksystem In 
Frage gestell!. Ein stufef"lYffliser Umstieg von analoger auf digitale Übertragung (der den wesent
lichen Vorteil gegenüber einem harten Abschalttermin hat. dass er die noch nicht umgestiegenen 
Nutzer durch Anreizwirkungen .mltnimmt") ist nach dem neuen Gese t<: auf Basis eines Digitallsie
rungskonzepts zwar möglich, doch werden einseitig die Programme des öffen tlich-rechtlichen 
RundfunkS nach § 18 Abs. 1 l MG von einer vorzelligen Umschaltung ausgenommen. Jec1e5 
Konzept muss sich nach der vorgeschlagenen Regelung also allein auf eine schrittweise Um
schaltung der Angebote privater Programmveranstalter beschranken. 

Selbst In diesem Bereich ist die Regelung aber in der Praxis nicht umsetzbar. Denn def" Gesetz
entwurf sieht hier nicht nur die - nachvollziehoore - Voraussetzung einer Zustimmung def" lan
desanstalt fUr Medien zum OIgitatis ierungskonzept ~, S()ndem zusätzlich In § 27 Abs. 3 S. 7 
LMG-E die Zustimmung von jedem einzelnen potentiell betroffenen Programmveranstalter. Dies 
ist nicht nur eine unnötige Doppelung, da es ja s~hon Aufgabe der U M Ist, die Interessen der 
Programmvernnstalter zu wahren; es verhindert darüber hinaus die für einen schrittweisen Um
stieg zwangsläurog notwendige Abwägung der Interessen verschiedener Anbieter wie auch der 
Nutzer. Denn durch das indiYicluelie Zustimmungserlordernis erhält Jeder Programmveranstatter 
eine Art Vetorecht und damit das Erpressungspolenzlal . um seine Ma~imalforderungen auf Basis 
seiner Individuellen Einzelinteressen durch<:usetzen. Dies schließt notwendige Kompromisse aus 
und verhinden, dass die UM den notwendigen Ausgleich im Interesse der Meinungsvie!falt sowie 
der Nulzer- und Anbieterinleressen herbeiführen kaM . Ergebnis wäre eine BlocI<.ooesiluatlon, die 
die als notwendig erkannte Digllalisierung <:umlnde-sl für lange Zell verzögern würde. 

Die Regelungen zur Digi talislerung in § 27 Abs. 3 LMG sollten daher gegenüber dem Entwurf der 
landesregierung entsprechend unseres Vorschlages nachgebessen werden. 
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Neben diesem IOr uns ganz zentralen Punkt besteht noch an zwei weiteren Stellen aus unserer 
Sicht Moöemisierungs- und damit verbundener Änderungsbedarl im bisherigen Gesetz bzw. dem 
vorliegenden Novellierungsentwur1: 

• Die Belegungsvorgaben des § 18 Abs. 2 und 4 LMG sind nicht mehr zeitgemäß. 

• Oie Absenkung des Schwetlenwerles in § 33 Abs. 3 l MG hindert die FortsetnJng erfolg
reicher Kooperatioosmodelte im Bereich der reglonatisierten Werbung. 

Deshalb schlagen wir mit den nachstehenden Begründungen auch hier die folgenden Anpassun
gen im Rahmen der Novelle vor: 

1. Oeregulierung der analogen Kabelbelegung 

§ 18 LMG·E 

( t ) Der Betreiber einer analogen Kabel
anlage hat die Kanäle der KabBlanlage 
so zu belegen. dass alle angeschlosse
nen TeIlnehmerinnen und Teilnehmer 
vorrangig die für Nordrhein-Weslfalen 
gesetzlich bestimmten öffentllch
red1tt1chen Rundf1.Jnkprogramme. die 
lokalen Hörfunkprogramme und Hoch
schulsendungen in deren jeweiligem 
Verbreitungsgebiet empfangen können. 

(2) Reicht dIe Kapazität einer Kabelan
lage nicht für die Verbreitung und Wei
lerverbreitung aller weiteren Rundfunk
programme aus, dia in sie eingespeist 
werden sollen, triff! die UM für höchs
tens 17 Kanäle die Vorrengentscheidung 
nach § 14. Dabei Ginrt.die al;l[gRlnd-einer 
Z~ UJ4 18,,001lis611 \'erbrei
leten ·landesweiten·RliOOfunkprogr&mrne 
verr:ang~u--berückek:l1tl§eA. Im Rah
men der Vorrangentscheidung legt die 
UM auch fest. welche Kanäle für die 
Belegung nach Satz 1 zur Verfügung 
stehen. Das Nähere regelt die UM durch 
die Setzung nach § 14 Abs. 2. 

Vorschlag UMKBW 

Der Betreiber einer Kabelanlage kenn bis zur 
vollständigen digitalen Nutzung aller Kabelka
näle einzelne Kabelkanäle mit analogen Rund
funkprogrammen und verg leichbaren Tele
medien nach Maßgabe der allgemeinen Ge
setze belegen. 

AlternaHy: 

(1) Dei Betreiber einer Kabelanlage kann bis 
zur vollständigen digitalen Nutzung aller Ka
belkanäle einzelne Kebelkanäle mil analogen 
Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Te
lemedlen belegen. 

(2) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die 
analog genutzten Kabelkanale der Kabelanla
ge S() zu belegen, dass alle angeschlossenen 
T ei lnehmerinnen und Teilnehmer vorrangig dia 
für Nordrhein-Westfalen gesetzlich bestimmten 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme. die 
lokalen HÖr1unkptogramme l.IIld Hochschul
sendungen in deren jeweiligem Verbreitungs
gebiet empfangen können. 



§ 18 LMG-E 

BegrUndung: 
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(3) Reichi 

Vorschlag UMKBW 

die Kapaziläl einer Kabetanlage 
nicht für die Verbreilung und Weilerverbreih.mg 
aller weiteren Rundfunkprogramme aus, die In 
sie eingespeist werden sollen, trifft der Betrei -
!:>er der Kabelanlage für höchstens 17 Kanäle 
d ie Belegungsentscheidung unler Berilckslch-
t;gung d~ Interessen der angeschlossenen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einer VIel-
zahl von Programmveranstaltern und der Viel-
fa ll des Programmangebots an Voltprogram-

~". Sparlenprogrammen ""' Fremdspra-
chenprogrammen sowie vergleichb<lren Tele-
medien. 

(4) FO, alle dafÜbef hinausgehenden analog 
genulzlen Kabelkanäle trifH der Belreiber der 
Kabelanlage die Belegungsenlseheidung nach 
eigenem Ermessen Im Rahmen der allgemei-
nen Geselze. 

(5) Wer!;len die Voraussetzungen der Absätze 
2 und 3 nicht erfiint, erfolgt die Auswahl der 
analogen Rundfunkprogramme und verg leich-
baren Telemedien durch die UM. Zuvor Ist 
dem Betreiber der Kabelanlage eine angeme,-
sene Frisl zur Erfüllung der Belegungsvorau, -
setzungen zu setzen. Bei Änderungen der Be-
legung gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

Bisher wird die analoge Kabelbelegung durch § 18 LMG (im Regierungsentwurf unverändert) 
feslgelegt. wonach zunächst die gesetzlich bestimmten Programme analog e~Z\Jspeiseo (Abs. 1) 
sind, femer im Umfang von 17 analogen Kaflälen hinsichtlich der Kanalbelegung die entspre
chende Vorrang8f11scheidung der Landesmedienanstatt umgeselZ! wefden soll (Abs. 2). Dies 
umfasst flach § 18 Abs. 1 LMG die Kapazität von 8 analogen Kabelkanälen (ARD, ZDF. WDR, 
Arte, 35al, Der Klnderkaflal. Phoenix. Offener Ka flal) . Für weitere 17 Kabelkanäle wird gemäß 
Absatz 2 die Belegung mit analogen Programmen durch die UM bestimmL Im Bgebnis werden 
dadurch 25 analoge Kabelkanäle durch die RegulienmgSVOfgaben nach § 18 Abs. 1 und Abs. 2 
LMG-E mi t Rundfunkprogrammen und Telemedien belegt. 
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Schon in AnbetraCht dessen, dass die Kabetrlet~e im privaterl Eigentum von Unitymedia steherl , 
halten wir es nicht für angamessen, dass dia Nut~ung der Kabalkapazitäten sowohl im Hinblick 
auf die Nulzungsfoon (analog) als aLlCh den VefWendungszweck (Verbfeitullg von bestimmten 
Femsehangebolen) hohelIIich festgelegt wird_ Unitymedia wird ohnehin im eigenen Interesse 
darauf achten, dass die Kabelkunden mit einem aU$gewogenen und vIelfältigen Programmarlge
bot versorgt werden. Die Anwendurlg der bisherigen Regul ierung Ist im Übrigen diskriminierend 
und verzerrt den Inlraslrukturwettbewerb, da weder die konkurrierenden Netzbetreiber verpflich
tel werden, bestimmte Programme analog zu verbreiten. noch anderen Infrastrukturanbietem im 
Hinblick auf die terrestrische oder sateJlitlire Programmverbreitung umfangreiche geselZliche 
Auflagerl ~ur analogen Nut:wngsform ihrer Übertragungskapazitäten auferlegt werden_ 

Wir regen deshalb an. die Vor&ehriften ~ur analogen Kabelbelegung nach § 16 LMG weitgehend 
zu streicheo, da diese nicht mehr zeitgemäß Sind. Anderenfalls wird das polillsche Ziel der OIgita
lisierung durch die getroffene Vorrangentscheidung hinsichtlich von 25 analogen Programmen 
konterkariert und die Investitiooen von Unltymedia i" den Ausbau und die OIgitatisierung Ihrer 
Kabelnetze in Frage gestellt. 

Die Politik muss eine klare Weichenstelung vomehmen. da sie nicht einer.;eits eine schnellere 
Digitatislerung im Kebel anmahnen und andererseits eine zeitgleiche Mindestvetbreilung von 25 
analogen Programmen festlegen kann. Unltymedia kann ihre Kabelkunden zukQnftig nur schwer 
vom Wechsel zum digitalen KabelanschlUSS überzeugen. wenn dauerhaft alle für die Zuschauer
gunst wesentlichen Programme paratlei auch In analoger Form verbreitet werden sollen - allein 
die derzeit nach § t8 LMG zu berücksichHgenden 25 Musl-Carry-Programme haben zusammen 
einen Zuschauerma","!ante~ von ca. 98%. Um jedoch eioe Umstellung von analoger auf digitale 
Verbreitung effekliv zu fördern , fordern wir, § 18 LMG [n der vorgeschlagenen Weise abzuändern 
urld die §§ 19 und 20 LMG folgerichtig ersatzlos zu streichen_ 

Alternativ ware übergangswelse atlenfaUs eine Regulierung angemessen. die ~um einen die ana
loge Nutzungsform der Kabetnetze nich! für al le Zukunft festschre ibt und zum anderen Im Hin· 
blick auf die konkrete Programmbelegung an das Im Rundfunkstaalsvertrag bereits seit Jahren 
verankerte und in § 21 LMG Integrierte Regulierungskonzept anknüpft Danach liegt die Ent
scheidung zur analogen Nutzung der Kabelkanäle beim Betreiber der Kabelanlage. [);eser SOllte 
im Fall der analogen Nutzung Jedoch einerseits die geselZlich bestimmten Programme verbretten 
und andererselts im Umfang von 17 Kanälen entsprechend der Regelung des § 52b Abs. I Nr, 
RStV eine Belegungsentscheldung nach Vietfa ltsgaslchtpunkten treffen, die gegebenenfalls von 
der LfM überprüft werden kann. Im Übrigen trifft der Betreiber der Kabelan lage die Belegungs
entscheidung wie bislang auch nach eigenem Ermessen im Rahmen det" atlgemeinen Gesetze. 
Die §§ 19 und 20 werden nicht mehr benötigt und sind dementsprechend ersatzlos zu streichen. 
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2. Dezent ralisierte Werbung - § 33 Abs. 3 LMG·E 

§ 33 Abs. 3 LMG·E Vorschlag UMKBW 

(3) .EIn Unternehmen. das mil ihm zwechen· (3) _E in Unternehmen. das mil ihm zure· 
baren Programmen im Durchschnitt eines chenbaren Programmen im Durchschnitt 
Jahres im Fernsehen bundesweit einen Zu- eines Jahres im Fernsehen bundesweit 
sChaueranteil von mindestens 15 vom Hun- einen ZlJSchaueranteil von mindlffitens.:1-6 
dert erreicht . darf Sich an Rund funkveranstal- 25 vom Hundert erreicht, darf sich an 
tern nur mi t weniger als 25 vom Hundert der Rundfunkveransti'lltern nur mit weniger als 
Kapital- und Stimmrechtsanteile beteiligen.- 25 vom HlJndert der Kapita l- und Stimm-

rechtsanteile beteiligen.-

Begründung: 

Der Regierungsentwurf beabsichtigt, den in § 33 Abs. 3 LMG normierten Sc:hwellenwert eines 
ZuschaueranteIls gegenuber der aktue ll geltenden Fassung des LMG um weitere 5 Prozent ab· 
zusenken. Auf d iese Weise wird es zwar kleineren Programmveranstaltern ermöglich t, eine ge
sonderte Rundfunklizenz für NRW zu erhatlen . große Programmveranstalter werden durch die 
Regelung des § 33 Abs. 3 lMG·E daran gehindert. eine solche landes!izenz zu elhatten, sofern 
ihr Zuschauermark tanteil 15 Prozentpunkte Qberstaigt. Diese Änderung hat damit auch Auswir
kungen /Ur geplante Koopera tionsmodelle mit g roßBrI Programmveransta ltern. /Ur die diese eioo 
Landeslizenz benötigen. Dazu zählt die Ein/U hrung dezentra lisierter Werbungschaltungen. wie 
sie Unitymedia bereits erfolgreich getestet hat 

Unitymedia KabelBW hat 2012 in HBS$on, NordrhBln-Weslfalen und Baden-Württemberg in Zu
sammenarbeit u.a. mit Westcom und Pro7SAT1 einen Testbetrieb mit regionat lsierter WBlbung 
durchgeführt. Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses der ersten Testphase wären wi r in leres
slert, dezentrale Werbeschattungen als Untemehmen selber zu nutzen, um TV-Werbung gezielt 
in unseren regionaten Märklen über alle Infrastrukturen hinweg zu verbreiten, ohne StrelJYBlllJSte 
zu erleiden. 

Nach Au ffassung der Landesmedienanslalten ist für die weitere Ausstrahlung von dezenlrallsier
ler Werbung außerhalb der PilotprojektpOase eine landeslizenz des mit uns kooperierenden 
Programmveranstalters erforderlich. Die Absenkung des Sdtwellenwertes in § 33 Abs. 3 lMG-E 
schränkt unsere Auswahl an potentiellen Kooperationspartnem liir regionale Werbeschallungen 
erheblich ein: Programmveranstalter, die als Konzern über einen hohen zurechenbaren Zu
schaueranteil verfügen und demnach nach § 33 Abs. 3 LMG-E keine Landeslizenz erhielten, 
scheiden ats I(ooperationspartnar künflig alJS. damit entfällt jedoch auch die Zuschauermichwei
te, die eine tB\lro Produktion von TV-Werbespots rechtfertigen würde. Auf diese Weise werden 
kün ftig Geschäftsmodelle verhindert. für deren Verhinderung es keinen Grund gibt 
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Wir fordern daher, dass der Schwellenwert des § 33 Abs. 3 auf das übliche Me~ von 25 Prozent 
angehoben wird, Einer entsprechenden Anhebung steht auch der Normzweck des § 33 Abs. 3 
lMG nicht entgegen. Die medienkonzentrationsrechtliche Bestimmung des § 33 Abs. 3 l MG haI 
das Z"l6t, Meinungsvielfalt zu sichern. Ein Vergleich mit den entsprechendeo rundfunkslaatsver
Iraglichen Regelungen des Medienkorlzentratiortsrechts ze ig t indes. dass die beabsichtig te Si
cherung der Meinungsvielfalt auch bei einer Anhebung des Schwellenwertes noch gewährleiste t 
ist. § 26 RStV SOwie Regelungen aus dem Kartell recht, vg l. etwa § 37 Abs. 1 Nr. 3 GWB, § 15 
AktG zeigen, dass eine Zurechnung von Meinungs- und Marlltmacht regelmäßig erst bei einem 
Zuschauermarlltanteil oder einer Beleiligungsgrenze von 25 Prozent angenommen wird. Oie Ein
heit der Rechtsordnung gebietet. dass im LMG NRW ke ine benachteiligende Sondervorschrifl 
besteht. die im W iderspruch zum ansonsten e inheitl ichen Rechtsrehmen In Deutschland steht. 
Zudem wird die Sicherung der Meinungsvielfal t bereits zukünftig dedurch gewährleistet, dass § 4 
Abs.2 LMG-E die lizenzeneifung davon abhäng ig macht, dass 5 % der Sendezeit mit landestypi
sehen Programmen ausgerollt werden 

Auch vor dem Hintergrund, dass mit der letzten Noveil ierung des LMG NRW eine Änderung des 
MadienkorlZentra tionsrechts vorgenommen wurde, um gerade den Verlegllfn die Möglichkeit :w 
geben, sich mehttieitlich an Femsetrsendem zu beteiligen, und damit eine cross-mediale Medi
enkonzentralion zu erleichtern, erscheint ein Festhalten an dem äußerst restriktiven und prohibi
tiven Schwellenwert in § 33 Abs. 3 LMG-E nicht mehr gerechtfertig t. Eine derartige Regelung 
wurde im Übrigen In keinem enderen Mediengesetz in Deutschland vorgesehen, so dass an de
ren grundsätllicher Bedeutung ohnehin Zweifel geäußert werden können. 

Wir bitten, dass die von uns vorgetragenen Anregungen und Änderungsvrunsche beim weile ren 
GaselZgebungsverfahren angemessen berücksichtigt werden. Gern erläutern wir thnen weite re 
Einzelhei ten in einem persönlichen Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lv,t( r;1lt Ulk' 
Dr. Woll Oslhaus 

Mitg lied do-r GeSGhMsloitung 

Simon Japs 

Dinlktor Public Policy 


